
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 184/10 
 
 

Betreff: 
 

13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 198, 
Kennwort: "Hansastraße - Süd", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Stadtentwicklungsaus-
schuss "Planung und Um-
welt" 

21.04.2010 Berichterstattung
durch: 

Herrn Kuhlmann 
Herrn Schröer 
Herrn Aumann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
51 Stadtplanung 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

11: Zukunftsfähiger Wohnungsmarkt 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 184/10 
 
VORBEMERKUNG / KURZERLÄUTERUNG: 
 
Die Inhalte des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes sicherte im Wesentlichen 
die zum Zeitpunkt der Aufstellung (1987) des Bebauungsplanes vorhandene Be-
bauung im Änderungsbereich. Zwischenzeitlich ist der damalige Gebäudebestand 
weitgehend abgeräumt worden. Eine Neubebauung des Areals soll innerstadtna-
he Wohnungen geschaffen werden. Dabei erfolgt durch die Erhöhung der zulässi-
gen Zahl der Vollgeschosse von bisher „II“ auf „III“ eine städtebaulich-
funktionale Verdichtung, die auf Grund der innerstädtischen Lage wünschenswert 
ist. Zusätzlich wird durch die Verschiebung der Baugrenzen die Möglichkeit ge-
schaffen, die notwendigen Stellplätze bereitzustellen. Das bisher vorliegende 
Nutzungskonzept der Wohnungsbaugesellschaft sieht vor, dass südlich der 
Stadtbergstraße Familienwohnungen entstehen sollen, während nördlich der 
Karlstraße Seniorenwohnungen geplant sind. Im westlichen Blockinnenbereich ist 
geplant, eine Gemeinschaftseinrichtung/Treffpunkt zu errichten. 
 
Die Stadt Rheine erhebt die verwaltungsinternen Planungskosten vom An-
tragsteller/Veranlasser/Planbegünstigten entsprechend den Anfang 2008 be-
schlossenen Richtlinien. 
 
Alle weiteren wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Be-
gründung zu der Bebauungsplanänderung (Anlage 3) und den textlichen Festset-
zungen (Anlage 4) zu entnehmen, die dieser Vorlage beigefügt sind. 
Ausschnitte aus dem Vorentwurf der Bebauungsplanänderung liegen ebenfalls bei 
(Anlagen 1 und 2; Alt-Neu-Gegenüberstellung). 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG / EMPFEHLUNG: 
 
I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB den Bebauungsplan Nr. 198, Kennwort: "Han-
sastraße - Süd", der Stadt Rheine im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 

im Norden: durch die Südseite der Stadtbergstraße, 
im Osten: durch die westliche Grenze der Flurstücke 242 und 1076, 
im Süden: durch die Nordseite der Karlstraße, 
im Westen: durch die Ostseite der Sadelstraße. 
 
Sämtliche Flurstücke befinden sich in der Flur 169, Gemarkung Rheine Stadt. Der 
räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig festge-
legt. 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Diese Bebauungsplanänderung dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung und anderer Maßnahmen der Innenentwicklung. Sie setzt 
eine zulässige Grundfläche von insgesamt weniger als 2,0 ha fest. 
 
Diese Bebauungsplanänderung begründet oder bereitet nicht die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen vor. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutz-
gebiete). 
 
Mit der Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen kann diese Bebauungs-
planänderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt 
werden. 
Trotz Verzichtsmöglichkeit erfolgt eine frühzeitige Unterrichtung und Äußerung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und 
§ 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung planbedingter Umweltauswirkun-
gen wird abgesehen. Die Eingriffe, die auf Grund der Änderung dieses Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, gelten als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig; damit entfällt die Ausgleichsverpflichtung. 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB für (die 
13. Änderung des Bebauungsplanes)Nr. 198, Kennwort: "Hansastraße Süd", der 
Stadt Rheine eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. 
 
 
 
 


